
Seite 1 von 2

Federführend: 
05 Verwaltungsentwicklung

Mitteilungsvorlage Nr. MV/0248/21 Datum: 21.09.2021
Az: FD 05

Ziele:

Allgemeine Richtlinie der Stadt Celle über die Gewährung von Zuwendungen;
Aktualisierung der Vordruckmuster

Beratungsfolge:
Öffentlichkeit Datum  Gremium

Ö 29.09.2021 Ausschuss für Finanzen, Personal und Verwaltungsmodernisierung
N 12.10.2021 Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:
Der Rat der Stadt Celle hat am 21.05.2015 die „Allgemeine Richtlinie der Stadt Celle über 
die Gewährung von Zuwendungen“ beschlossen (BV 138/15-1). Das nach dieser Richtlinie 
praktizierte Zuwendungsverfahren hat sich etabliert. Die Bewilligungen von Zuwendungen 
laufen standardisiert und transparent ab.

Lediglich bei einigen der in der Richtlinie enthaltenen Vordruckmuster, die in der Regel im 
Rahmen des Zuwendungsverfahrens zu nutzen sind, wurden redaktionelle Änderungen er-
forderlich. Die jeweiligen Änderungen können der Anlage 1 entnommen werden.

Das Vordruckmuster „Allgemeine Nebenbestimmungen“ (Anlage 4 der Richtlinie) wurde um-
fassender geändert. Die allgemeinen Nebenbestimmungen als Bestandteil des Zuwen-
dungsbescheides fanden bislang unabhängig von der Art der Förderung (Projektförderung 
oder institutionelle Förderung) Anwendung. Der Niedersächsische Landesrechnungshof hat 
im Rahmen einer Prüfung empfohlen, die allgemeinen Nebenbestimmungen an die Vorga-
ben der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO) anzugleichen (VV Ziff. 5.1 zu § 
44 LHO) und auf die jeweilige Art der Förderung abzustimmen. Dieser Empfehlung wurde 
nachgekommen und allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung (Anlage 2) und zur institutionellen Förderung (Anlage 3) entwickelt, die auch inhaltlich 
den Vorgaben der LHO entsprechen.

gez. Dr. Jörg Nigge
Oberbürgermeister
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Änderungen der Vordruckmuster 
 
 

 
Vordruckmuster 
 

 
Änderung 

 
Beschreibung 

Antrag  
(Anlage 1 der Richtlinie) 

Erweiterung der Erklärungen  

 
Um eventuell vorhandene (förderschädliche) Rücklagen der 
Antragstellerin/des Antragstellers ausschließen zu können, hat die 
Antragstellerin/der Antragsteller im Antrag anzugeben, 

 ob Rückstellungen, Rücklagen oder Vermögen im Zusammenhang 
mit dem Zuwendungszweck vorhanden sind und  

 ob und in welcher Höhe Entnahmen aus Rückstellungen, Rücklagen 
oder Vermögen für die Finanzierung vorgesehen sind.   

 

 
Die Antragstellerin/Der Antragsteller hat eine datenschutzrechtliche 
Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten abzugeben. 
 

Zuwendungsbescheid 
(Anlage 3 der Richtlinie) 

Neue 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Die Rechtsbehelfsbelehrung wurde aus Gründen der Rechtssicherheit 
aufgrund einer Empfehlung des Nds. Städtetages neu gefasst. 
 

Verwendungsnachweis 
(Anlage 6 der Richtlinie) 

Erweiterung der Angaben  

 
Die Antragstellerin/Der Antragsteller hat anzugeben, ob und in welcher 
Höhe Entnahmen aus Rückstellungen, Rücklagen oder Vermögen 
vorgenommen wurden (analog der Änderungen im Antrag s. o.). 
 

 
 
 



 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen i. S. des § 36 Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sowie not-
wendige Erläuterungen. Die ANBest-P sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit in diesem nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist. 
 

1.  Anforderung und Verwendung der  
Zuwendung 

 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im 
Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks 
verwendet werden. Die Zuwendung ist wirt-
schaftlich und sparsam zu verwenden. 

 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammen-
hängenden Einnahmen (insbesondere Zu-
wendungen, Leistungen Dritter) und der Ei-
genanteil des Zuwendungsempfängers sind 
als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwen-
dungszweck zusammenhängenden Ausga-
ben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist 
hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbind-
lich. 

 

Die einzelnen Ausgabeansätze dürfen um bis 
zu 20 v.H. überschritten werden, soweit die 
Überschreitung durch entsprechende Einspa-
rungen bei anderen Ausgabeansätzen ausge-
glichen wird. 
 

Beruht die Überschreitung eines Ausgabean-
satzes auf behördlichen Bedingungen oder 
Auflagen, insbesondere im Rahmen des bau-
rechtlichen Verfahrens, so sind innerhalb des 
Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans 
auch weitergehende Abweichungen zulässig. 
 

Die Sätze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinan-
zierung keine Anwendung; in diesen Fällen ist 
der Finanzierungsplan lediglich hinsichtlich 
der Ausgabearten verbindlich. 

 

1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personal-
ausgaben oder sächliche Verwaltungsausga-
ben geleistet werden und werden die Gesamt-
ausgaben des Zuwendungsempfängers über-
wiegend aus Zuwendungen der öffentlichen 
Hand bestritten, so darf der Zuwendungsemp-
fänger seine Beschäftigten nicht besserstel-
len als vergleichbare Bedienstete der Stadt 
Celle. Vorbehaltlich einer abweichenden tarif-
vertraglichen Regelung dürfen deshalb keine 
günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart 
werden, als sie für Bedienstete der Stadt 
Celle jeweils vorgesehen sind. Die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben werden nur bis zur 
Höhe der Durchschnittssätze anerkannt, die 
die Stadt Celle bei der Veranschlagung von 
Personalausgaben im Haushaltsplan zu-
grunde legt. 

 

1.4 Die Zuwendung darf wie folgt in Anspruch ge-
nommen werden: 

 

1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung je-
weils anteilig mit etwaigen Zuwendungen an-
derer Zuwendungsgeber und den vorgesehe-
nen eigenen und sonstigen Mitteln des Zu-
wendungsempfängers, 

 

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorge-
sehenen eigenen und sonstigen Mittel des 
Zuwendungsempfängers verbraucht sind.  

 

Wird ein zu deckender Fehlbedarf anteilig 
durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, 
so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit 
den Zuwendungen der anderen Zuwendungs-
geber angefordert werden. 

 

1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung 
dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, 
soweit dies allgemein üblich oder durch be-
sondere Umstände gerechtfertigt ist. 

 

1.6 Der Anspruch auf Auszahlung der Zuwendun-
gen darf weder abgetreten noch verpfändet 
werden. 

 

1.7 Die Stadt Celle behält sich vor, den Zuwen-
dungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der 
Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 

 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben 
oder Änderung der Finanzierung 

 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in 
dem Finanzierungsplan veranschlagten Ge-
samtausgaben für den Zuwendungszweck, 
erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten 
neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich 
die Zuwendung 

 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen 
Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber 
und den vorgesehenen eigenen und sonsti-
gen Mitteln des Zuwendungsempfängers,  

 

2.1.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung um den vollen in 
Betracht kommenden Betrag, 

 

2.1.3 bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht 
kommenden Betrag und 

 

2.1.4 bei Festbetragsfinanzierung um den vollen in 
Betracht kommenden Betrag, sofern die zu-
wendungsfähigen Ausgaben unter den Betrag 
der bewilligten Zuwendung abfallen. 

 

3.  Vergabe von Aufträgen 
 

3.1  Der Zuwendungsempfänger hat Aufträge nur 
an fachkundige und leistungsfähige Anbieter 
nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu 
wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben. 
Leistungen bis zu einem voraussichtlichen 
Auftragswert von 1.000 Euro netto können da-
bei unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit als Di-
rektauftrag vergeben werden. 

 

3.2  Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung 
durch mehrere öffentliche Stellen der Ge-
samtbetrag der Zuwendungen mehr als 
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Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 



25.000 Euro netto, sind grundsätzlich mindes-
tens drei Unternehmen zur Angebotsabgabe 
aufzufordern. Verfahren und Ergebnisse sind 
zu dokumentieren. 

 

3.3  Weitere Bestimmungen, die den Zuwen-
dungsempfänger zur Anwendung von Verga-
bevorschriften verpflichten, bleiben unbe-
rührt. Zu beachten sind insbesondere 
- Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) und 
- das Niedersächsische Tariftreue- und 
Vergabegesetz (NTVergG). 
 

Die Stadt Celle ist berechtigt, die Einhaltung der 
vergaberechtlichen Bestimmungen zu überprüfen. 
 

4.   Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks  
beschaffte Gegenstände 

 

4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks erworben oder hergestellt wer-
den, sind für den Zuwendungszweck zu ver-
wenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zu-
wendungsempfänger darf über sie vor Ablauf 
der im Zuwendungsbescheid festgelegten 
zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 

 

4.2 Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfül-
lung des Zuwendungszwecks beschafften 
Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Her-
stellungswert ohne Umsatzsteuer 410 Euro 
übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus be-
sonderen Gründen die Stadt Celle Eigentü-
merin ist oder wird, sind die Gegenstände in 
dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungs-
empfängers 
 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet - 
unbeschadet etwaiger Ermäßigungen nach 
Nr. 2 - unverzüglich der Stadt Celle anzuzei-
gen, wenn 

 

5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans - 
auch nach Vorlage des Verwendungsnach-
weises - weitere Leistungen für denselben 
Zweck bei anderen öffentlichen Stellen bean-
tragt oder von ihnen erhält oder wenn er - ggf. 
weitere - Mittel von Dritten erhält, 

 

5.2  sich eine Ermäßigung der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben oder eine Änderung der Finan-
zierung ergibt, 

 

5.3 der Verwendungszweck oder sonstige für die 
Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 
Umstände sich ändern oder wegfallen, 

 

5.4 sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwen-
dungszweck nicht oder mit der bewilligten Zu-
wendung nicht zu erreichen ist, 

 

5.5  zu inventarisierende Gegenstände innerhalb 
der zeitlichen Bindung nicht mehr entspre-
chend dem Zuwendungszweck verwendet o-
der nicht mehr benötigt werden und wenn 

 

5.6 ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren gegen 
ihn beantragt oder eröffnet wird. 

 
 
 
 
 

6.  Nachweis der Verwendung 
 

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb 
von sechs Monaten nach Erfüllung des Zu-
wendungszwecks, spätestens jedoch mit Ab-
lauf des sechsten auf den Bewilligungszeit-
raum folgenden Monats der Stadt Celle nach-
zuweisen (Verwendungsnachweis). 

 

6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus ei-
nem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 
Nachweis. 

 

6.3  In dem Sachbericht sind die Verwendung der 
Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im 
Einzelnen darzustellen. Soweit das Vorhaben 
entsprechend den Antragsunterlagen durch-
geführt worden ist, die der Bewilligung zu-
grunde lagen, kann ergänzend auf diese Un-
terlagen Bezug genommen werden. 

 

6.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die 
Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge 
und voneinander getrennt entsprechend der 
Gliederung des Finanzierungsplans auszu-
weisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zu-
wendungszweck zusammenhängenden Ein-
nahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, 
eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus 
dem Nachweis müssen Tag, Empfänger oder 
Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder 
Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuwen-
dungsempfänger die Möglichkeit zum Vor-
steuerabzug nach § 15 UStG hat, dürfen nur 
die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) be-
rücksichtigt werden. 

 

6.5 Mit dem Nachweis sind die Belege (Ein-
nahme- und Ausgabebelege) über die Einzel-
zahlungen vorzulegen. 

 

6.6 Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis 
zugelassen ist, besteht dieser aus dem Sach-
bericht und einem zahlenmäßigen Nachweis 
ohne Vorlage von Belegen. In dem zahlenmä-
ßigen Nachweis sind die Einnahmen und Aus-
gaben entsprechend der Gliederung des Fi-
nanzierungsplans in zeitlicher Reihenfolge 
zusammenzustellen. 

 

6.7 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr 
üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die 
Ausgabebelege insbesondere den Zahlungs-
empfänger, Grund und Tag der Zahlung, den 
Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den 
Verwendungszweck. Außerdem müssen die 
Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal 
zu dem Projekt (z. B. Projektnummer) enthal-
ten. Im Verwendungsnachweis ist zu bestäti-
gen, dass die Ausgaben notwendig waren, 
dass wirtschaftlich und sparsam verfahren 
worden ist und dass die Angaben mit den Bü-
chern und ggf. den Belegen übereinstimmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.8 Der Zuwendungsempfänger hat die in Nr. 6.5 
genannten Belege sowie alle sonst mit der 
Förderung zusammenhängenden Unterlagen 
(vgl. Nr. 7.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage 
des Verwendungsnachweises aufzubewah-
ren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder 
anderen Vorschriften eine längere Aufbewah-
rungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung 
können auch Bild- oder Datenträger verwen-
det werden. Das Aufnahme- und Wiedergabe-
verfahren muss den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung oder einer in der öffent-
lichen Verwaltung allgemein zugelassenen 
Regelung entsprechen. 

 

6.9 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung 
des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte wei-
terleiten, so muss er die Weitergabe davon 
abhängig machen, dass die empfangenden 
Stellen ihm gegenüber Verwendungsnach-
weise nach den Nrn. 6.1 bis 6.7 erbringen und 
die zugehörigen Belege vorlegen. Diese 
Nachweise sind dem Verwendungsnachweis 
nach Nr. 6.1 beizufügen. 

 

7.  Prüfung der Verwendung 
 

7.1 Die Stadt Celle, insbesondere das Rech-
nungsprüfungsamt, ist berechtigt, Bücher, Be-
lege und sonstige Geschäftsunterlagen anzu-
fordern sowie die Verwendung der Zuwen-
dung durch örtliche Erhebungen zu prüfen o-
der durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der 
Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen 
Unterlagen bereitzuhalten und die notwendi-
gen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der 
Nr. 6.9 sind diese Rechte der Stadt Celle, ins-
besondere des Rechnungsprüfungsamts, 
auch dem Dritten gegenüber auszubedingen. 

 

8.  Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein 
Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsver-
fahrensrecht, nach Haushaltsrecht oder ande-
ren Rechtsvorschriften mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen oder wider-
rufen oder sonst unwirksam wird. 

 

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 
 

8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben erwirkt worden ist, 

 

8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den 
vorgesehenen Zweck verwendet wird oder 

 

8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. 
B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben 
oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2). 

 

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangen-
heit kann auch in Betracht kommen, soweit 
der Zuwendungsempfänger 

 

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszah-
lung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
verwendet oder 

 
8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer ge-

setzten Frist erfüllt, insbesondere den vorge-
schriebenen Verwendungsnachweis nicht 
rechtzeitig vorlegt, oder Mitteilungspflichten 
(Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

 

8.4 Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe 
des § 49 a Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 
BGB jährlich zu verzinsen. 

 

8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der 
Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks verwendet und wird der Zuwendungs-
bescheid nicht zurückgenommen oder wider-
rufen, so können für die Zeit von der Auszah-
lung bis zur zweckentsprechenden Verwen-
dung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 
247 BGB jährlich verlangt werden (§ 49 a Abs. 
4 Satz 1 VwVfG). Entsprechendes gilt, soweit 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, 
obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig 
einzusetzen sind. Eine alsbaldige Verwen-
dung nach Satz 1 liegt vor, wenn ausgezahlte 
Beträge innerhalb von zwei Monaten ver-
braucht werden. 

 

8.6 Stellt sich nachträglich heraus, dass der Zu-
wendungszweck nicht zu erreichen ist, so 
kann der Zuwendungsbescheid mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden. 

 



 

Die ANBest-I enthalten Nebenbestimmungen i. S. des § 36 Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sowie not-
wendige Erläuterungen. Die ANBest-I sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit in diesem nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist. 
 

1.  Anforderung und Verwendung der  
Zuwendung 

 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im 
Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks 
verwendet werden. Die Zuwendung ist wirt-
schaftlich und sparsam zu verwenden. 

 

1.2 Alle eigenen Mittel und mit dem Zuwendungs-
zweck zusammenhängenden Einnahmen des 
Zuwendungsempfängers (insbesondere Zu-
wendungen, Leistungen Dritter) sind als De-
ckungsmittel für alle Ausgaben einzusetzen. 
Der Haushalts- oder Wirtschaftsplan ein-
schließlich des Organisations- und Stellen-
plans ist verbindlich. 

 

1.3 Der Zuwendungsempfänger darf seine Be-
schäftigten nicht besserstellen als vergleich-
bare Bedienstete der Stadt Celle. Vorbehalt-
lich einer abweichenden tarifvertraglichen Re-
gelung dürfen deshalb keine günstigeren Ar-
beitsbedingungen vereinbart werden, als sie 
für Bedienstete der Stadt Celle jeweils vorge-
sehen sind. Die zuwendungsfähigen Ausga-
ben werden nur bis zur Höhe der Durch-
schnittssätze anerkannt, die die Stadt Celle 
bei der Veranschlagung von Personalausga-
ben im Haushaltsplan zugrunde legt. 

 

1.4 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung 
dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, 
soweit dies allgemein üblich oder durch be-
sondere Umstände gerechtfertigt ist. 

 

1.5 Die Bildung von Rückstellungen und Rückla-
gen ist nur zulässig, soweit sie gesetzlich 
(z.B. durch das Handelsgesetzbuch) vorge-
schrieben ist. 

 

1.6 Der Anspruch auf Auszahlung der Zuwen-
dung darf weder abgetreten noch verpfändet 
werden. 

 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben 
oder Änderung der Finanzierung 

 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in 
dem Finanzierungsplan veranschlagten Ge-
samtausgaben für den Zuwendungszweck, 
erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten 
neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich 
die Zuwendung 

 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen 
Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber 
und den vorgesehenen eigenen und sonsti-
gen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

 

2.1.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung um den vollen in 
Betracht kommenden Betrag,  

 

2.1.3 bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht 
kommenden Betrag und 

 

2.1.4 bei Festbetragsfinanzierung um den vollen in 
Betracht kommenden Betrag, sofern die zu-
wendungsfähigen Ausgaben unter den Betrag 
der bewilligten Zuwendung abfallen. 

 

3.  Vergabe von Aufträgen 
 

3.1  Der Zuwendungsempfänger hat Aufträge nur 
an fachkundige und leistungsfähige Anbieter 
nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu 
wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben. 
Leistungen bis zu einem voraussichtlichen 
Auftragswert von 1.000 Euro netto können da-
bei unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit als Di-
rektauftrag vergeben werden. 

 

3.2  Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung 
durch mehrere öffentliche Stellen der Ge-
samtbetrag der Zuwendungen mehr als 
25.000 Euro netto, sind grundsätzlich mindes-
tens drei Unternehmen zur Angebotsabgabe 
aufzufordern. Verfahren und Ergebnisse sind 
zu dokumentieren. 

 

3.3  Weitere Bestimmungen, die den Zuwen-
dungsempfänger zur Anwendung von Verga-
bevorschriften verpflichten, bleiben unbe-
rührt. Zu beachten sind insbesondere 
- Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) und 
- das Niedersächsische Tariftreue- und 
Vergabegesetz (NTVergG). 

 

Die Stadt Celle ist berechtigt, die Einhaltung der 
vergaberechtlichen Bestimmungen zu überprüfen. 
 

4.   Inventarisierungspflicht 
 

Der Zuwendungsempfänger hat Gegen-
stände, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungswert ohne Umsatzsteuer 410 Euro über-
steigt, zu inventarisieren. Soweit aus beson-
deren Gründen die Stadt Celle Eigentümerin 
ist oder wird, sind die Gegenstände in dem In-
ventar besonders zu kennzeichnen. 

 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungs-
empfängers 

 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, 
unverzüglich der Stadt Celle anzuzeigen, 
wenn 

 

5.1 er nach Vorlage des Haushalts- oder Wirt-
schaftsplans weitere Zuwendungen beantragt 
oder erhält oder wenn sich eine Ermäßigung 
der Gesamtausgaben oder eine Änderung der 
Finanzierung ergibt oder 

 

5.2  für die Bewilligung der Zuwendung maßgebli-
che Umstände sich ändern oder wegfallen. 
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6.  Buchführung 
 

6.1 Die Kassen- und Buchführung ist entspre-
chend den Regeln des kommunalen Haus-
haltsrechts einzurichten, es sei denn, dass die 
Bücher nach den für Bund oder Land gelten-
den entsprechenden Vorschriften oder nach 
den Regeln der kaufmännischen doppelten 
Buchführung bzw. als einfache Einnahme- 
und Ausgaberechnungen geführt werden. 

 

6.2 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr 
üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die 
Ausgabebelege insbesondere den Zahlungs-
empfänger, Grund und Tag der Zahlung, den 
Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den 
Verwendungszweck. 

 

6.3  Der Zuwendungsempfänger hat die Bücher, 
Belege und alle sonstigen Geschäftsunterla-
gen fünf Jahre nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises aufzubewahren, sofern 
nicht nach steuerrechtlichen oder anderen 
Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist 
bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch 
Bild- oder Datenträger verwendet werden. 
Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren 
muss den jeweiligen Vorschriften oder Regeln 
(Nr. 6.1) entsprechen. 

 

7.  Nachweis der Verwendung 
 

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb 
von sechs Monaten nach Ablauf des Haus-
halts- oder Wirtschaftsjahres nachzuweisen 
(Verwendungsnachweis). Der Verwendungs-
nachweis besteht aus einem Sachbericht und 
einem zahlenmäßigen Nachweis. 

 

7.2  In dem Sachbericht sind die Tätigkeit des Zu-
wendungsempfängers sowie das erzielte Er-
gebnis im abgelaufenen Haushalts- oder Wirt-
schaftsjahr darzustellen. 

 

7.3  Der zahlenmäßige Nachweis besteht für den 
Fall, dass der Zuwendungsempfänger nach 
Einnahmen und Ausgaben bucht, aus der 
Jahresrechnung. Diese muss alle Einnahmen 
und Ausgaben des abgelaufenen Haushalts-
jahres in der Gliederung des Haushaltsplans 
enthalten sowie das Vermögen und die Schul-
den zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 
ausweisen. Bei kaufmännischer doppelter 
Buchführung des Zuwendungsempfängers 
besteht der zahlenmäßige Nachweis aus dem 
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung, bei Kapitalgesellschaften – so-
weit handelsrechtlich vorgeschrieben – auch 
Anhang und Lagebericht zum Jahresab-
schluss) sowie auf Verlangen der Stadt einer 
Überleitungsrechnung auf Einnahmen und 
Ausgaben. In der Überleitungsrechnung sind 
die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben 
nach den Ansätzen des übergeleiteten Wirt-
schaftsplans abzurechnen. Wurden neben 
der institutionellen Förderung auch Zuwen-
dungen zur Projektförderung bewilligt, so sind 
im zahlenmäßigen Nachweis die im abgelau-
fenen Haushaltsjahr gewährten Zuwendun-
gen zur Projektförderung einzeln nachrichtlich 
anzugeben. 

 
 

7.4 Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, 
dass die Ausgaben notwendig waren, dass 
wirtschaftlich und sparsam verfahren worden 
ist und dass die Angaben mit den Büchern 
und Belegen übereinstimmen. 

 

8.  Prüfung und Verwendung 
 

Die Stadt Celle, insbesondere das Rech-
nungsprüfungsamt, ist berechtigt, Bücher, Be-
lege und sonstige Geschäftsunterlagen anzu-
fordern sowie die Verwendung der Zuwen-
dung durch örtliche Erhebungen zu prüfen o-
der durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der 
Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen 
Unterlagen bereitzuhalten und die notwendi-
gen Auskünfte zu erteilen. 

 

9.  Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 

9.1  Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein 
Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsver-
fahrensrecht, nach Haushaltsrecht oder ande-
ren Rechtsvorschriften mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen oder wider-
rufen oder sonst unwirksam wird. 

 

9.2  Nr. 9.1 gilt insbesondere, wenn 
 

9.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben erwirkt worden ist, 

 

9.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den 
vorgesehenen Zweck verwendet wird oder 

 

9.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist 
(z. B. nachträgliche Ermäßigung der Ausga-
ben oder Änderung der Finanzierung nach 
Nr. 2). 

 

9.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangen-
heit kann auch in Betracht kommen, soweit 
der Zuwendungsempfänger 

 

9.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung 
zur Erfüllung des Zuwendungszwecks ver-
wendet oder 

 

9.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer ge-
setzten Frist erfüllt, insbesondere den vorge-
schriebenen Verwendungsnachweis nicht 
rechtzeitig vorlegt, oder Mitteilungspflichten 
(Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

 

9.4  Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des 
§ 49 a Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jähr-
lich zu verzinsen. 

 

9.5  Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der 
Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks verwendet und wird der Zuwendungs-
bescheid nicht zurückgenommen oder wider-
rufen, so können für die Zeit von der Auszah-
lung bis zur zweckentsprechenden Verwen-
dung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 
247 BGB jährlich verlangt werden (§ 49 a Abs. 
4 Satz 1 VwVfG). Entsprechendes gilt, soweit 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, 
obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig 
einzusetzen sind. Eine alsbaldige Verwen-
dung nach Satz 1 liegt vor, wenn ausgezahlte 
Beträge innerhalb von zwei Monaten ver-
braucht werden. 
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